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(54)  Rutschfeste  Platte 

(57)  Bei  einer  rutschfesten  Platte  (10)  mit  struktu- 
rierter  Begehfläche  ist  eine  mit  Durchbrüchen  (24)  ver- 
sehene  Auflage  (18)  als  Begehfläche  auf  eine 
Grundplatte  (12)  mit  glatter  Oberfläche  geklebt. 

Dank  dem  geklebten  Aufbau  der  Platte  können 
auch  nur  Teilbereiche  der  Grundplatte  mit  der  struktu- 
rierten  Auflage  belegt  sein.  Ebenso  ist  es  möglich  die 
Begehfläche  aus  verschiedenartig  gestalteten  Auflagen 
zusammenzusetzen. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  rutschfeste  Platte  mit 
strukturierter  Begehfläche. 

Rutschfeste  Platten  sind  in  der  Form  von  Warzen- 
blechen  bekannt,  wobei  die  Warzenbleche  auch  als 
Deckschicht  einer  Verbundplatte  eingesetzt  werden 
können. 

Ein  wesentlicher  Nachteil  von  Warzenblechen  liegt 
darin,  dass  der  für  gewisse  Anwendungsbereiche  erfor- 
derliche  hohe  Verdrängungsfaktor  eine  grosse  Warzen- 
höhe  erfordert.  Damit  unter  diesen  Bedingungen  eine 
ausreichende  Stabilität  erhalten  bleibt,  muss  die  Platte 
entsprechend  dick  dimensioniert  werden,  was  naturge- 
mäss  mit  einer  unerwünschten  Gewichtserhöhung  ein- 
hergeht.  Hinzu  kommt,  dass  bei  Warzenblechen  sowie 
bei  Verbundplatten  mit  strukturierter  Deckschicht  sich 
die  Struktur  jeweils  über  die  gesamte  Plattenoberfläche 
erstreckt. 

Angesichts  dieser  Gegebenheiten  hat  sich  der 
Erfinder  die  Aufgabe  gestellt,  eine  rutschfeste  Platte  der 
eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  bei  der  auch  nur 
Teilbereiche  der  Plattenoberfläche  als  strukturierte 
Begehfläche  ausgeführt  sein  können  und  bei  der  es 
möglich  ist,  an  der  Plattenoberfläche  auch  verschieden- 
artig  strukturierte  Partien  anzuordnen.  Zudem  soll  die 
Platte  ein  möglichst  geringes  Gewicht  aufweisen. 

Zur  erfindungsgemässen  Lösung  der  Aufgabe 
führt,  dass  eine  mit  Durchbrüchen  versehene  Auflage 
als  Begehfläche  auf  eine  Grundplatte  mit  glatter  Ober- 
fläche  geklebt  ist. 

Durch  das  erfindungsgemässe  Aufkleben  einer 
strukturierten  Auflage  auf  eine  Grundplatte  kann  die 
Grundplatte  entsprechend  den  an  die  mechanische 
Festigkeit  sowie  ggf.  an  weitere  Eigenschaften  gestell- 
ten  Anforderungen  unabhängig  von  der  Art  der  später 
aufzubringenden  Struktur  ausgewählt  werden.  Entspre- 
chend  erfolgt  die  Auswahl  der  strukturierten  Auflage 
aufgrund  der  an  die  Rutschfestigkeit  sowie  ggf.  an  wei- 
tere  Eigenschaften  gestellten  Anforderungen  unabhän- 
gig  von  der  Art  der  gewählten  Grundplatte. 

Ein  weiterer  Vorteil  des  erfindungsgemässen  Auf- 
baus  der  rutschfesten  Platte  wird  darin  gesehen,  dass 
sich  die  strukturierte  Fläche  nicht  über  die  gesamte 
Plattenoberfläche  erstrecken  muss,  sondern  die  Struk- 
tur  auch  nur  einen  Teilbereich  der  Grundplatte  als 
Begehfläche  bedecken  kann.  Dies  ist  inbesondere  dann 
erwünscht,  wenn  auf  der  Platte  Aufbauten  wie  bei- 
spielsweise  Schränke  vorgesehen  sind,  die  einen  glat- 
ten  Untergrund  erfordern.  Es  sind  auch  Fälle  denkbar  in 
denen  eine  eng  begrenzte  strukturierte  Begehfläche 
innerhalb  einer  im  übrigen  glatten  Oberfläche 
erwünscht  ist. 

Mit  dem  erfindungsgemässen  Aufbau  der  rutschfe- 
sten  Platte  ergibt  sich  auch  die  Möglichkeit,  die  struktu- 
rierte  Begehfläche  aus  verschiedenartig  gestalteten 
Auflagen  zusammenzusetzen  und  damit  Teilbereiche  zu 
schaffen,  die  sich  bezüglich  ihrer  Rutschfestigkeit 
und/oder  ihrer  optischen  Wirkung  unterscheiden. 

Die  für  die  Grundplatte  und  für  strukturierte  Aufla- 
gen  verwendeten  Werkstoffe  richten  sich  nach  dem  Ein- 
satzbereich  sowie  den  an  die  Platte  gestellten 
Anforderungen.  So  kann  die  Grundplatte  beispielsweise 

5  aus  Kunststoff,  aus  einem  Metall/Kunststoffverbundma- 
terial  oder  aus  Metall  bestehen.  Grundsätzlich  können 
jedoch  alle  Materialien  eingesetzt  werden,  die  üblicher- 
weise  bei  der  Herstellung  von  Bodenplatten  Verwen- 
dung  finden. 

10  Die  als  Begehfläche  auf  die  Grundplatte  geklebte 
Strukturauflage  kann  beispielsweise  aus  Metall  oder 
aus  Kunststoff  gefertigt  sein,  wobei  letzterer  ggf.  auch 
faserverstärkt  sein  kann.  Grundsätzlich  kann  jedoch  die 
Auflage  aus  irgendeinem  Werkstoff  bestehen,  der  sich 

15  zur  Ausgestaltung  der  gewünschten  Struktur  eignet. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  erfin- 

dungsgemässen  Platte  weist  die  Auflage  eine  netzför- 
mige,  aus  untereinander  verbundenen,  zwei- 
dimensionale  geometrische  Formen  begrenzenden 

20  Stegen  gebildete  Struktur  auf. 
Zur  Gewährleistung  einer  ausreichenden  Verkle- 

bung  der  Auflage  mit  der  Grundplatte  sollten  die  Stege 
eine  minimale  ebene  Klebefläche  aufweisen.  Die  übrige 
Querschnittsform  der  Stege  richtet  sich  insbesondere 

25  nach  der  gewünschten  Oberflächenbeschaffenheit  der 
strukturierten  Begehfläche.  So  kann  der  von  der  Grund- 
platte  aufragende  Teil  der  Stege  in  einer  Spitze  enden 
oder  auch  eine  eckige  oder  runde  Querschnittskontur 
aufweisen. 

30  Die  durch  die  Stege  begrenzten  geometrischen 
Formen  können  beliebig  gestaltet  sein.  Denkbare  For- 
men  sind  beispielsweise  Rhomben,  Quadrate,  Recht- 
ecke,  Dreiecke,  Trapeze  und  Kreise,  die  innerhalb  einer 
strukturierten  Auflage  auch  gemischt  auftreten  können. 

35  Die  Stege  können  auf  ihrer  der  Grundplatte  zuge- 
wandten  Seite,  d.h.  auf  ihrer  Klebefläche,  Querrillen 
aufweisen.  Mit  dieser  Massnahme  kann  der  Einschluss 
von  Luftblasen  während  des  Klebevorgangs  wirksam 
verhindert  werden. 

40  Auf  ihrer  der  Grundplatte  abgewandten  Seite  kön- 
nen  die  Stege  zusätzliche  Ausnehmungen  aufweisen, 
was  eine  differenzierte  Einstellung  der  rutschhemmen- 
den  Eigenschaften  der  Plattenoberfläche  ermöglicht. 

Die  Wahl  des  Klebstoffs  zur  Verbindung  der  Auf- 
45  läge  mit  der  Grundplatte  richtet  sich  nach  den  Werkstof- 

fen  der  miteinander  zu  verklebenden  Teile.  Der 
Klebstoff  kann  als  Klebschicht  oder  -folie  auf  einem  der 
beiden  miteinander  zu  verbindenden  Teile  oder  auch 
auf  beiden  Teilen  aufgebracht  sein. 

so  Die  Durchbrüche  der  Auflage  können  auch  mit 
einer  Schicht  aus  gummielastischem  Material  oder  mit 
einer  gequillten  Schicht  aus  der  ganzflächig  aufgetrage- 
nen  bzw.  aufgelegten  Klebstoffschicht  oder  -folie 
bedeckt  sein,  wobei  die  Höhe  der  Schicht  geringer  ist 

55  als  die  Höhe  der  Auflage,  so  dass  sich  mit  einer  Niveau- 
differenz  innerhalb  der  Struktur  eine  zweite  Begehflä- 
che  ergibt.  Zweckmässigerweise  bildet  hierbei  die 
Schicht  in  den  Durchbrüchen  eine  rutschhemmende 
und  schalldämpfende  Oberfläche. 
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Bevorzugt  wird  die  Klebschicht  oder  -folie  so 
gewählt,  dass  die  Auflage  von  der  Grundplatte  isoliert 
ist.  Dies  ist  insbesondere  bei  metallischen  Uebergän- 
gen  erwünscht. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten  der 
Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden 
Beschreibung  bevorzugter  Ausführungsbeispiele  sowie 
anhand  der  Zeichnung;  diese  zeigt  schematisch  in 

-  Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  eine  Grund- 
platte  mit  strukturierter  Auflage; 

-  Fig.  2a,b,c  verschiedene  Strukturmuster; 
-  Fig.  3a,b,c  eine  Schrägsicht  auf  Stege  mit  ver- 

schiedenen  Querschnittsformen; 
-  Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  eine  Platte 

mit  gequillter  Klebstoffschicht; 
-  Fig.  5  einen  Querschnitt  durch  eine  Platte 

mit  einer  zusätzlichen  Beschichtung. 

Eine  in  Fig.  1  dargestellte  rutschfeste  Platte  10 
weist  eine  Grundplatte  12  mit  auf  deren  Oberfläche  auf- 
geklebter  strukturierter  Auflage  18  auf.  Die  Grundplatte 
12  ist  als  Verbundplatte  mit  einem  Kern  14  und  beidsei- 
tigen  Deckschichten  16  ausgestaltet.  Der  Kern  14 
besteht  beispielsweise  aus  Kunststoff,  der  auch 
geschäumt  sein  kann.  Die  Deckschichten  16  sind  bei- 
spielsweise  Aluminiumbleche.  Die  Auflage  18  kann 
ebenfalls  aus  Aluminium  gefertigt  sein.  Die  glatte  Deck- 
schicht  16  ist  über  eine  Klebschicht  20,  die  beispiels- 
weise  aus  einem  UV-  und  temperaturbeständigen  Ein- 
oder  Zweikomponentenkleber  besteht,  mit  der  struktu- 
rierten  Auflage  18  verbunden. 

Fig.  2a  bis  c  zeigen  verschiedene,  von  der  Auflage 
18  gebildete  Strukturmuster.  Hierbei  begrenzen  Stege 
22  Durchbrüche  24  mit  unterschiedlichen  geometri- 
schen  Formen.  Die  Auflage  18  bzw.  die  sich  aus  dieser 
ergebenden  Strukturmuster  können  auf  verschiedene 
Arten  erzeugt  werden.  Denkbar  ist  beispielsweise  die 
Verwendung  von  Streckmetall.  Eine  andere  Möglichkeit 
zur  Erzeugung  der  Durchbrüche  24  in  der  Auflage  18 
besteht  beispielsweise  darin,  dass  die  Auflage  18  durch 
Stanzen  hergestellt  wird. 

In  Fig.  3a  bis  c  sind  Stege  mit  möglichen  Quer- 
schnittsformen  dargestellt.  Jeder  Steg  22  weist  eine 
ebene  Klebfläche  26  auf.  In  dieser  Klebfläche  sind 
Querrillen  28  vorgesehen,  durch  die  Lufteinschlüsse, 
die  sich  während  des  Klebevorgangs  an  der  Kontaktflä- 
che  bilden,  entweichen  können.  Auf  der  der  Klebfläche 
26  gegenüberliegenden  Seite  der  Stege  22  sind  Aus- 
nehmungen  30  angeordnet.  Diese  führen  zu  einer  diffe- 
renzierten  Querschnittshöhe  und  dienen  der 
Feineinstellung  der  rutschhemmenden  Eigenschaften 
der  strukturierten  Auflage  18. 

Bei  der  in  Fig.  4  dargestellten  Variante  einer  rutsch- 
festen  Platte  ist  die  Klebschicht  20  vollflächig  aufgetra- 
gen  und  bildet  in  den  Durchbrüchen  24  zwischen  den 
Stegen  22  eine  gequillte  Schicht  20a.  Hierbei  ist  die 
Höhe  h-|  der  gequillten  Schicht  20a  geringer  als  die 
Höhe  h0  der  Auflage  18,  so  dass  sich  mit  einer  Niveau- 

differenz  innerhalb  der  strukturierten  Auflage  18  eine 
zweite  Begehfläche  ausbildet. 

Bei  der  in  Fig.  5  gezeigten  Variante  ist  die  Klebstoff- 
schicht  20  auf  die  Klebfläche  26  der  Stege  22  begrenzt. 

5  Die  Durchbrüche  24  zwischen  den  Stegen  22  sind  mit 
einer  Schicht  32  aus  gummielastischem  Material 
bedeckt,  wobei  auch  hier  die  Höhe  h-|  der  Schicht  32 
geringer  ist  als  die  Höhe  h0  der  Auflage  18. 

10  Patentansprüche 

1  .  Rutschfeste  Platte  mit  strukturierter  Begehfläche, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 
eine  mit  Durchbrüchen  (24)  versehene  Auflage  (18) 

15  als  Begehfläche  auf  eine  Grundplatte  (12)  mit  glat- 
ter  Oberfläche  geklebt  ist. 

2.  Platte  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Auflage  (18)  einen  Teilbereich  der  Grund- 

20  platte  (1  2)  als  Begehfläche  bedeckt. 

3.  Platte  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Begehfläche  aus  verschiedenar- 
tig  gestalteten  Auflagen  (1  8)  zusammengesetzt  ist. 

25 
4.  Platte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  die  Auflage  (18)  eine  netzför- 
mige,  aus  untereinander  verbundenen,  zweidimen- 
sionale  geometrische  Formen  begrenzenden 

30  Stegen  (22)  gebildete  Struktur  aufweist. 

5.  Platte  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Stege  (22)  eine  ebene  Klebfläche  (26)  auf- 
weisen. 

35 
6.  Platte  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Stege  (22)  auf  ihrer  der  Grund- 
platte  (12)  zugewandten  Seite  Querrillen  (28) 
aufweisen. 

40 
7.  Platte  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  die  Stege  (22)  auf  ihrer  der 
Grundplatte  (12)  abgewandten  Seite  Ausnehmun- 
gen  (30)  aufweisen. 

45 
8.  Platte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  zwischen  Grundplatte  (12) 
und  Auflage  (18)  ein  Klebstoff  als  Klebschicht  oder 
-folie  angeordnet  ist. 

50 
9.  Platte  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  die  Durchbrüche  (24)  der 
Auflage  (18)  mit  einer  Schicht  (32)  aus  gummiela- 
stischem  Material  oder  mit  einer  gequillten  Schicht 

55  (20a)  aus  der  ganzflächig  aufgetragenen  bzw.  auf- 
gelegten  Klebstoffschicht  oder  -folie  (20)  bedeckt 
sind,  wobei  die  Höhe  (h-,)  der  Schicht  (32,20a) 
geringer  ist  als  die  Höhe  (h0)  der  Auflage  (18). 

3 
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10.  Platte  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Schicht  (20a,32)  in  den  Durchbrüchen  (24) 
eine  rutschhemmende  und  schalldämpfende  Ober- 
fläche  bildet. 

5 
11.  Platte  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Klebschicht  oder  -folie  die  Auf- 
lage  (18)  von  der  Grundplatte  (12)  isoliert. 
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